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A N T R A G
des Gemeinderates an den Einwohnerrat betreffend Einräu​mung eines Baurechtes auf Parzelle 4305 (Bahnhofstrasse 33) zu Gunsten der Stiftung für Lehrer- und Gemeindeangestell​tenwohnungen

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Einwohnergemeinde Wettingen hat verschiedene Grundstücke, die sie mit höchster Wahr​scheinlichkeit für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht mehr benötigt. Im Einwohnerrat sind bereits früher Vorstösse überwiesen worden, in welchen gefordert wird, solche Grundstücke für die Überbauung und insbesondere für die Verdichtung im Siedlungsgebiet abzugeben. Eines die​ser Grundstücke betrifft die Liegenschaft Bahnhofstrasse 33, mit einem Inhalt von 14,20 Aren. Der Gemeinderat möchte dieses Grundstück im Baurecht abgeben und nimmt dazu wie folgt Stellung:

1. Parzelle an der Bahnhofstrasse 33

Bei der Bewilligungserteilung für die Überbauung an der Bahnhofstrasse der Firma Hesta Immo​bilien ging der Gemeinderat davon aus, dass in diesem Gebiet ein zusätzlicher Kindergarten nötig wird. Diese Annahme hat sich schliesslich nicht bestätigt. Die Verhältnisse in den Kindergärten waren nach dem Bezug dieser Neuüberbauung oft eng; jedoch nicht so, dass ein neuer Kinder​garten nötig gewesen wäre. Durch den Bau eines Kindergartens an der Lindenstrasse hat sich die Situation nun völlig entspannt, so dass die Parzelle an der Bahnhofstrasse für schulische Be​dürfnisse nicht mehr benötigt wird. 

Die Gemeinde hat die Liegenschaft Bahnhofstrasse 33 mit folgendem Inhalt:

14,20 Aren Gebäudeplan mit Wohnhaus und Schopf Nr. 33

im Jahre 1985 zu Fr. 430'000.( (rund Fr. 300.( pro m²) erworben.

Das Haus wird heute von der Familie eines pensionierten Bauamtsarbeiters bewohnt. Es befindet sich in einem äusserst schlechten Zustand. Eine Sanierung kommt aus finanziellen Erwägungen nicht in Frage. Das Gebäude ist abbruchreif. Die Bewohner haben sich für eine Seniorenwohnung bei der GGW gemeldet.

2. Abgabe im Baurecht

Aufgrund der guten Wohnlage an der Ecke Bahnhofstrasse/Säntisstrasse ist das öffentliche In​teresse an einer langfristigen Sicherung des Baulandes höher einzustufen als die Realisierung eines Kauferlöses. Das Areal eignet sich ideal für den Wohnungsbau. Der Gemeinderat sieht vor, die Parzelle im Baurecht an die Stiftung für Lehrer- und Gemeindeangestelltenwohnungen abzu​geben. 

3. Baurechtspartnerin

Ende der sechziger Jahre, also zu einer Zeit grosser Wohnungsknappheit und stetig steigender Mietzinse wurde in Wettingen die Stiftung für Lehrer- und Gemeindeangestelltenwohnungen ge​gründet. Ziel dieser Stiftung ist, der Wettinger Lehrerschaft und dem Gemeindepersonal sowie anderen im Dienste der Gemeinde tätigen Personen Wohngelegenheiten zu erschwinglichen und stabilen Preisen zu beschaffen und zu vermitteln. Die Stiftung hat die Liegenschaft Hardstras​se 28/30 mit 9 Woh​nungen gebaut. Das Land wurde von der Gemeinde im Baurecht zur Verfü​gung gestellt. 

Die Gemeinde hat bei der Gründung der Stiftung Bürgschaften im Betrage von Fr. 500'000.( gewährt. Heute steht die Stiftung auf einer gesunden finanziellen Basis und ist in der Lage, neue Projekte in Angriff zu nehmen. 

4. Basislandpreis

Die Parzelle 4305 befindet sich heute noch in der Zone für öffentliche Bauten. In der neuen Nut​zungsplanung wird das Grundstück in die Zone W2 (ca. 680 m²) und Zone W3 (ca. 740 m²) um​geteilt. Bei der künftigen Ausnutzung ist ein Bauvolumen von ca. 820 m² möglich. Als Basisland​preis für das Baurecht sieht der Gemeinderat Fr. 500.( pro m² vor. Der gleiche Betrag wurde auch beim Lebag-Areal eingesetzt. Der Baurechtszins würde sich nach dem Ansatz von ersten Hypotheken bei der Aargauischen Kantonalbank richten. Der Baulandpreis würde periodisch dem Landesindex für Konsumentenpreise (minus die üblichen 20 %) im Abstand von 4 Jahren ange​passt, wobei folgende Regelung gilt: Der für die Zinsberechnung massgebende Basislandpreis von Fr. 500.( wird um 60 % der Steigerung des Landesindexes für Konsumentenpreise (Basis 1. Januar 2001) erhöht.

Die Genehmigung der neuen Nutzungsordnung bleibt vorbehalten.

5. Pflegewohnungen

Für die Einrichtung von Pflegewohnungen in den Quartieren hat der Einwohnerrat einen Kredit bewilligt. Ein erstes Projekt soll auf dem Lebag-Areal realisiert werden. Das Areal an der Bahn​hofstrasse/Säntisstrasse liegt sehr zentral und würde sich vorzüglich für die Einrichtung von zwei Pflegewohnungen eignen. Es hat sich ohnehin gezeigt, dass sich Pflegewohnungen am besten in Neubauprojekten verwirklichen lassen. Auf dem freien Wohnungsmarkt ist es eher schwierig, geeignete Objekte zu mieten.

6. Baurechtsdauer

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren verschiedene Grundstücke im Baurecht abgegeben. Es wurde jeweils eine Vertragsdauer von 75 Jahren vereinbart. Das Baurecht mit der Stiftung für Lehrer- und Gemeindeangestelltenwohnungen würde am 31. Dezember 2075 auslaufen. Nach Gesetz wären 99 Jahre möglich. 

7. Rücktrittsrecht

Der Gemeinde steht ein Rücktrittsrecht zu, falls die Baurechtsnehmerin bis zum 31. Dezember 2002 kein Baugesuch eingereicht hat. Damit soll eine beförderliche Realisierung des Projektes erreicht werden.

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Der Gemeinderat wird ermächtigt, mit der Stiftung für Lehrer- und Gemeindeangestelltenwohnun​gen einen Baurechtsvertrag für die Parzelle 4305 (Liegenschaft Bahnhofstrasse 33) abzuschlies​sen und alle mit dem Grundbucheintrag notwendigen Formalitäten zu erledigen.

Wettingen, 26. Oktober 2000
Gemeinderat Wettingen
M/es


Dr. Karl Frey 
Karl Meier


Gemeindeammann 
Gemeindeschreiber
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